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Regeste

Regeste Schweizerisch-tschechoslowakisches Abkommen betreffend die Entschädigung der
schweizerischen Interessen in der Tschechoslowakei, wonach gewisse Forderungen
schweizerischer und auch tschechoslowakischer Gläubiger gegenüber
tschechoslowakischen Schuldnern seit dem 1. Januar 1950 in der Schweiz in keinerWeise
mehr geltend gemacht werden können (Art. 2 Abs. 3, Art. 6 Abs. 1). 1. Die Verletzung
dieser Ordnung ist mit staatsrechtlicher Beschwerde zu rügen. 2. Anwendung des
Abkommens auf solche Bankguthaben tschechoslowakischer Staatsangehöriger, die infolge
der tschechoslowakischen Währungsreform des Jahres 1945 gesperrt wurden. 3. Nachweis,
dass der Gläubiger am 1. Januar 1950 tschechoslowakischer Staatsangehöriger war. 4. Das
Abkommen ist auch auf Prozesse anwendbar, die am 1. Januar 1950 bereits hängig waren.
5. Verletzung des schweizerischen ordre public? Berücksichtigung der
tschechoslowakischen Währungsreform des Jahres 1953, durch die der Gläubiger ohne
Entschädigung enteignet wurde (clausula rebus sic stantibus)?

Regeste Accord entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant l'indemnisation des
intérêts suisses en Tchécoslovaquie, accord selon lequel, dès le 1er janvier 1950, les
ressortissants suisses, de même que les ressortissants tchécoslovaques, ne peuvent plus faire
valoir en Suisse, par quelque voie que ce soit, certaines créances envers des débiteurs
tchécoslovaques (art. 2 al. 3, art. 6 al. 1). 1. La violation de cette réglementation doit être
attaquée par la voie du recours de droit public. 2. Application de l'accord aux avoirs
bancaires appartenant à des ressortissants tchécoslovaques et bloqués par suite de la réforme
monétaire opérée en Tchécoslovaquie en 1945. 3. Preuve que le créancier était de
nationalité tchécoslovaque le 1er janvier 1950. 4. L'accord est également applicable aux
procès qui étaient déjà pendants le 1er janvier 1950. 5. Violation de l'ordre public suisse?
Faut-il tenir compte de la réforme monétaire tchécoslovaque de 1953, par laquelle le
créancier a été exproprié sans indemnité (clausula rebus sic stantibus)?

Regesto Accordo tra la Svizzera e la Cecoslovacchia concernente l'indennità dovuta per gli
interessi svizzeri in Cecoslovacchia, accordo m virtù del quale, a contare dal 1o gennaio
1950, i cittadini svizzeri e anche i cittadini cecoslovacchi non possono più in nessun modo
far valere nella Svizzera determinati crediti verso debitori cecoslovacchi (art. 2 cp. 3, art. 6
cp. 1). 1. La violazione di questo disciplinamento deve essere impugnata mediante ricorso
di diritto pubblico. 2. Applicazione dell'accordo agli averi bancari appartenenti a cittadini
cecoslovacchi e bloccati in seguito alla riforma monetaria eseguita in Cecoslovacchia nel
1945. 3. Prova che il creditore possedeva la cittadinanza cecoslovacca il 1o gennaio 1950.
4. L'accordo è parimente applicabile ai processi che erano già pendenti il 1o gennaio 1950.
5. Violazione dell'ordine pubblico svizzero? Occorre tener conto della riforma monetaria
cecoslovacca del 1953, in virtù della quale il creditore è stato espropriato senza indennità
(clausula rebus sic stantibus)?



Erwägungen

E. 1
Wie in BGE 81 II 79 ff. festgestellt ist, hat das Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Tschechoslowakischen Republik betreffend die Entschädigung
der schweizerischen Interessen in der Tschechoslowakei vom 22. Dezember 1949
gesamthaft öffentlichrechtlichen Charakter. Da die behauptete Rechtsverletzung nach dem
gleichen Urteil nicht mit zivilrechtlicher Berufung gerügt werden kann und die Sache auch
nicht in die Zuständigkeit des Bundesrates fällt ( Art. 125 Abs. 1 lit. c OG ), hat das
Bundesgericht auf die staatsrechtliche Beschwerde einzutreten ( Art. 84 Abs. 1 lit. c und
Abs. 2 OG ).

E. 2
Der erwähnte Staatsvertrag sieht vor, dass die tschechoslowakische Regierung der
schweizerischen Regierung für die in Art. 1 und 5 aufgeführten von tschechoslowakischen
Nationalisierungs-, Expropriations- oder Restriktionsmassnahmen ähnlicher Art betroffenen
schweizerischen Interessen eine Globalentschädigung von 43 Millionen Schweizerfranken
zahlt. Art. 2 Abs. 3 bestimmt: "Nach dem Tage des Inkrafttretens des vorliegenden
Abkommens (1. Januar 1950, AS 1950, 394) können die schweizerischen natürlichen oder
juristischen Personen und Handelsgesellschaften sowie die natürlichen und juristischen
Personen und Institutionen, die zu jenem Zeitpunkt die tschechoslowakische
Staatsangehörigkeit oder ihren Sitz in der Tschechoslowakei hatten, ihre Ansprüche BGE
81 I 222 S. 227 und Interessen gleichen Rechtscharakters wie die in Artikel 1 erwähnten
(nach der am Schluss des Vertrages als authentisch bezeichneten französischen Fassung zu
ergänzen: in der Schweiz) in keiner Weise mehr geltend machen ..." Nach Art. 6 Abs. 1 sind
die Bestimmungen des Art. 2 ebenfalls anwendbar auf die in Art. 5 aufgezählten
Forderungen. Die in Art. 2 Abs. 3 getroffene Ordnung leuchtet ein, soweit sie die
schweizerischen Gläubiger betrifft, da diese durch jene Globalentschädigung endgültig
abgefunden werden (Art. 2 Abs. 1). Weniger verständlich ist, dass Art. 2 Abs. 3 auch
tschechoslowakische Interessen erfasst, obwohl sie an der im Abkommen vorgesehenen
Entschädigung nicht teilhaben ( BGE 81 II 80 ). Art. 5 erwähnt in Ziff. 2 lit. a unter anderm
"die Bankguthaben von Schweizerbürgern, die infolge der Währungsreform des Jahres
1945 blockiert sind". Aus Art. 6 Abs. 1 ergibt sich, dass auch natürliche Personen, die am 1.
Januar 1950 die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit besassen, seit diesem Zeitpunkt
Ansprüche, die sie aus infolge jener Währungsreform gesperrten Bankguthaben herleiten, in
der Schweiz nicht mehr geltend machen können. Der Beschwerdeführer wendet vergeblich
ein, Art. 5 Ziff. 2 lit. a spreche nur von Bankguthaben von Schweizerbürgern. Art. 2 Abs. 3,
worauf Art. 6 Abs. 1 für die in Art. 5 umschriebenen Forderungen verweist, stellt die
natürlichen Personen, die am Tage des Inkrafttretens des Staatsvertrages
tschechoslowakische Staatsangehörige waren, in bezug auf die Verfolgung von
Ansprüchen, welche ihrer rechtlichen Natur nach unter das Abkommen fallen, den
Schweizern gleich. Da die Forderung, die der Beschwerdeführer gegenüber der
Zivnostenska Banka erhebt, auf Bankguthaben beruht, welche infolge der
tschechoslowakischen Währungsreform von 1945 blockiert wurden, kann sie seit dem 1.
Januar 1950 in der Schweiz in keiner Weise mehr geltend gemacht werden, sofern der
Beschwerdeführer - der nicht Schweizerbürger ist - zu jenem Zeitpunkt die
tschechoslowakische Staatsangehörigkeit besass. BGE 81 I 222 S. 228



E. 3
Der Beschwerdeführer anerkennt, dass er früher, auch noch zur Zeit seiner Auswanderung
in die Schweiz, tschechoslowakischer Staatsangehöriger war, behauptet aber, er habe
infolge der Auswanderung diese Staatsangehörigkeit vor dem 1. Januar 1950 verloren und
sei seither staatenlos. Ob das Obergericht in diesem Punkte die Beweislast richtig verteilt
habe, kann offen gelassen werden. Entscheidend ist, dass das Ergebnis der von ihm
vorgenommenen Beweiswürdigung nicht zu beanstanden ist. In der Tat erklärt das
tschechoslowakische Justizministerium in einem dem Obergericht auf dessen
Rechtshilfegesuch erstatteten Bericht vom 14. Januar 1953, dass der Beschwerdeführer
nach den Erhebungen, die das Innenministerium bei den zuständigen Behörden angestellt
habe, am 1. Januar 1950 tschechoslowakischer Staatsbürger gewesen sei und diese
Staatsangehörigkeit nie verloren habe. Gegen die Beweiskraft dieser Bestätigung bringt die
Beschwerde nichts Triftiges vor. Freilich ist die ursprünglich gesandte Ausfertigung der
Bescheinigung nicht mit dem Stempel des ausstellenden Ministeriums versehen; dagegen
tragen diesen Stempel die Begleitnote vom 14. Januar 1953, die vom gleichen Beamten wie
die Bescheinigung selbst unterzeichnet ist, ferner ein Schreiben des tschechoslowakischen
Justizministeriums vom 27. Februar 1953, worin die Authentizität des Berichtes vom 14.
Januar 1953 bestätigt wird, und namentlich eine weitere Ausfertigung dieses Berichtes, die
dem Obergericht nachträglich zugekommen ist. Die Bescheinigung des
tschechoslowakischen Justizministeriums bedarf daher zum Gebrauch in der Schweiz
keiner Beglaubigung, wie sich aus Art. 6 Abs. 2 des schweizerisch-tschechoslowakischen
Abkommens über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen vom 21.
Dezember 1926 (bestätigt durch Notenaustausch vom 2. September/11. Oktober 1946)
ergibt (BS 12, 335). Sie steht inhaltlich im Einklang mit einer auf Betreiben des
Beschwerdeführers BGE 81 I 222 S. 229 vom Bezirksnationalausschuss in Nachod am 9.
September 1953 ausgestellten Bestätigung. Dass diese Bescheinigungen von den Behörden
des Staates stammen, dem die Zivnostenska Banka als Nationalunternehmen gehört, und
dass sie zu einer Zeit ausgestellt wurden, da der Prozess zwischen dieser Bank und dem
Beschwerdeführer bereits hängig und das Abkommen betreffend die schweizerischen
Interessen in der Tschechoslowakei bereits in Kraft war, rechtfertigt es nicht, sie als blosse
Parteierklärungen zu bewerten. Man hat es mit öffentlichen Urkunden zu tun, deren Inhalt
mangels entgegenstehender schlüssiger Anhaltspunkte als richtig angesehen werden muss
(Art. 7 des schweizerisch-tschechoslowakischen Rechtshilfeabkommens vom 21. Dezember
1926, Art. 9 ZGB ). Es liegt kein Beweis dafür vor, dass dem Beschwerdeführer die
tschechoslowakische Staatszugehörigkeit vor dem Stichtage entzogen worden sei, etwa auf
Grund des tschechoslowakischen Gesetzes vom 13. Juli 1949 betreffend den Erwerb und
Verlust der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft, nach dessen § 7 das Ministerium des
Innern Personen ausbürgern kann, die sich im Ausland aufhalten und eine staatsfeindliche
oder staatsgefährliche Tätigkeit entfalten oder illegal ausgewandert sind oder einer
Aufforderung zur Rückkehr keine Folge geleistet haben. Die Tatsache, dass das
tschechoslowakische Generalkonsulat in Zürich dem Beschwerdeführer am 14. März 1949
mitgeteilt hat, das Ministerium des Innern sei mit der Verlängerung seines Reisepasses und
desjenigen seiner Ehefrau nicht einverstanden, erlaubt noch nicht, auf den Entzug des
Bürgerrechts zu schliessen. Ebensowenig der Umstand, dass der Beschwerdeführer von der
schweizerischen Behörde einen Flüchtlingsausweis erhalten hat; bestimmt doch Art. 17 des
bezüglichen internationalen Abkommens vom 15. Oktober 1946 (BS 11, 786): "Weder
durch die Abgabe des Ausweises noch durch die Einträge wird das Statut, insbesondere die



Staatszugehörigkeit, des Inhabers bestätigt oder geändert." BGE 81 I 222 S. 230 Übrigens
ist die Behauptung des Beschwerdeführers, er sei am 1. Januar 1950 nicht mehr
tschechoslowakischer Staatsbürger gewesen, schwerlich vereinbar mit einem von ihm selbst
vorgelegten Schreiben des tschechoslowakischen Generalkonsulates in Zürich, wonach ihn
dieses am 8. August 1950 - also nach jenem Stichtag - auf Veranlassung des
Innenministeriums zur Rückkehr in die Tschechoslowakei aufgefordert hat, und vollends
nicht mit der ebenfalls vom Beschwerdeführer selbst im Revisionsverfahren vor
Obergericht abgegebenen Erklärung, er sei überzeugt, dass er wegen Nichtbefolgung dieser
Aufforderung auf Grund eines Gesetzes vom 12. Juli 1950 ausgebürgert worden sei, ohne
dass ihm dies mitgeteilt worden sei.

E. 4
Unbegründet ist auch der Einwand des Beschwerdeführers, Art. 2 Abs. 3 des
Entschädigungsabkommens vom 22. Dezember 1949 dürfe mangels einer
Rückwirkungsklausel nicht auf Prozesse angewendet werden, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Abkommens bereits hängig waren. Die Vorschrift bestimmt, dass die vom
Abkommen erfassten Ansprüche vom 1. Januar 1950 an in der Schweiz "in keiner Weise
mehr" geltend gemacht werden können. Hinsichtlich der Ansprüche, deren
Geltendmachung in einem gerichtlichen oder Vollstreckungsverfahren an jenem Stichtage
bereits eingeleitet war, enthält das Abkommen keine abweichende Ordnung. Der Wortlaut
von Art. 2 Abs. 3 lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass auch solche Forderungen
darunter fallen. Die Bestimmung kann nur so verstanden werden, dass sie vom Inkrafttreten
des Abkommens an schlechthin jede Verfolgung der in Frage stehenden Ansprüche in der
Schweiz ausschliesst, also auch die Weiterführung eines Verfahrens, das in jenem Zeitpunkt
bereits hängig war. Wie das Obergericht zutreffend ausführt, ergibt sich dieser Sinn auch
daraus, dass nach Art. 2 Abs. 1 des Abkommens durch die von der tschechoslowakischen
Regierung zu zahlende Globalentschädigung die Entschädigungsforderungen BGE 81 I 222
S. 231 der schweizerischen Gläubiger "endgültig abgefunden" werden; denn diese
Regelung erfasst sämtliche dem Abkommen unterstellten schweizerischen Ansprüche, auch
jene, die am Stichtage bereits in einem gerichtlichen oder Vollstreckungsverfahren in der
Schweiz geltend gemacht waren, und für die tschechoslowakischen Gläubiger sieht das
Abkommen, was die Geltendmachung in der Schweiz anbelangt. keine andere Ordnung als
für die schweizerischen vor.

E. 5
Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die Rechtsverfolgung in der Schweiz dürfe ihm
mit Rücksicht darauf, dass er seine Ansprüche in der Tschechoslowakei nicht verfolgen
könne, ja sogar von den dortigen Behörden ohne Entschädigung enteignet worden sei, nicht
verunmöglicht werden; die Anwendung des Entschädigungsabkommens mit der
Tschechoslowakei auf den vorliegenden Fall würde daher dem schweizerischen ordre
public zuwiderlaufen. Indessen richtet sich der Einwand in Wirklichkeit gegen das
Abkommen selbst; denn nach dem in Erw. 2 - 4 hiervor Ausgeführten kann nicht
zweifelhaft sein, dass Art. 2 Abs. 3 des Vertrages hier anwendbar ist. Em von der Schweiz
abgeschlossener Staatsvertrag ist aber auf jeden Fall dann, wenn er von der
Bundesversammlung genehmigt worden ist, was für das Entschädigungsabkommen mit der
Tschechoslowakei zutrifft (AS 1950, 279), für den schweizerischen Richter schlechthin
massgebend ( Art. 113 Abs. 3, Art. 114 bis Abs. 3 BV ). Gewiss steht jenes Abkommen,
was die Behandlung der tschechoslowakischen Gläubiger anbetrifft, nicht im Einklang mit



den herkömmlichen schweizerischen Rechtsanschauungen, doch ist es, auch in diesem
Punkte, selbst Bestandteil des geltenden Landesrechts, so dass sich die Frage, ob es mit der
schweizerischen öffentlichen Ordnung vereinbar sei, gar nicht stellt ( BGE 64 I 274 ). Es
kann auch nicht mit Grund eingewendet werden, infolge der tschechoslowakischen
Währungsreform von 1953, durch die gewisse Guthaben tschechoslowakischer BGE 81 I
222 S. 232 Staatsangehöriger, darunter die in Frage stehenden Forderungen des
Beschwerdeführers, nach dessen Darstellung ohne Entschädigung gestrichen worden sind,
sei eine wesentliche und für die Schweiz nicht vorhersehbare Änderung der Verhältnisse
eingetreten, von denen die Schweiz beim Abschluss des Entschädigungsabkommens mit der
Tschechoslowakei ausgegangen sei, so dass der schweizerische Richter den betroffenen
Gläubigern, unter Berufung auf eine von den Partnern des Staatsvertrages stillschweigend
eingegangene clausula rebus sic stantibus, wenigstens die Rechtsverfolgung in der Schweiz
ermöglichen müsse. So wie das Abkommen lautet, verwehrt es dem schweizerischen
Richter schlechterdings eine Lösung zugunsten des Beschwerdeführers. Eine solche liesse
sich nur durch entsprechende Änderung der ihr entgegenstehenden staatsvertraglichen
Ordnung erreichen. Indessen hat der Bundesrat, als die zur Wahrung der völkerrechtlichen
Beziehungen der Eidgenossenschaft zuständige Behörde ( Art. 102 Ziff. 8 BV ), bisher
dahingehende Schritte nicht unternommen. Übrigens würden sie wohl auf erhebliche
Schwierigkeiten stossen, namentlich auch dann, wenn die Schweiz sich auf eine clausula
rebus sic stantibus berufen wollte. Dispositiv
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